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 Vorwort

Ich freue mich, Ihnen die mittlerweile 5., aktualisierte Auflage dieses Buches 
zu präsentieren, denn all die strittigen Punkte und Diskussionen rund um 
das Thema »Einstufung und Begutachtung von Pflegebedürftigen« sind mir 
schon lange ein Anliegen. Dieses kompakte Buch kann zwar keine korrekte 
Einstufung garantieren, aber es soll Ihnen zeigen, welche Zusammenhänge 
es gibt, welche Notwendigkeiten, Abhängigkeiten und Erfordernisse sowie 
welche Rechte und Pflichten die Pflegebedürftigen haben.

Ziel dieses Buches ist es, die Einstufung besser vorzubereiten (denn das 
ist bereits die halbe Miete), die häufigsten Fehler bei der Begutachtung und 
Dokumentation aufzuzeigen sowie zu verdeutlichen, welche weiteren Fehler 
im Einstufungsmanagement und -verfahren unterlaufen können.

Ab dem 1. Januar 2017 wird komplett umgestellt: von Pflegestufen wird 
nicht mehr länger zu lesen sein, nun geht es um Pflegegrade. Damit ändert 
sich vieles: 
•	 der Prozess der Begutachtung
•	 die Errechnung des »Grades an Selbständigkeit«
•	 die Leistungen aus der Pflegeversicherung

Geblieben ist aber der Anspruch, dass eine Einstufung möglichst fehlerfrei, 
objektiv und korrekt sein hat. Denn es gibt keine guten und schlechten Pfle-
gegrade, sondern nur korrekte und nicht korrekte.

Wiesbaden, im Januar 2017 Jutta König

Hinweis
Der Duden empfiehlt die Schreibweise »selbstständig«. Leider haben die 
neuen Begutachtungs-Richtlinien darauf keine Rücksicht genommen, hier 
heißt es konsequent »selbständig«. Um Sie nicht zu verwirren, folgen wir in 
diesem Buch der Rechtschreibung der Begutachtungs-Richtlinien. Das ist 
zwar grammatikalisch falsch, aber einfacher für Sie.



9

1 Das Verfahren

1.	Fehler:	 	 	Annahme,	der	Antrag	müsse	einer	Form	
entsprechen

Kein Antrag auf Leistungen der Pflegeversicherung bedarf einer bestimm-
ten Form. Man kann also schreiben, wie oder was man will. Hauptsache, 
es wird klar, was man möchte. So kann der Antrag lauten: »Ich bitte um 
Einstufung« oder »Ich bitte um Feststellung meines Pflegegrades« oder »Ich 
bitte um Feststellung der Pflegebedürftigkeit«. Oder formvollendet: »Hier-
mit bitte ich um Feststellung der Pflegebedürftigkeit im Sinne des SGB XI.«

Evtl. kommt auf dieses Schreiben hin ein Formvordruck der Pflegekasse, 
der vor der Begutachtung ausgefüllt werden soll (vgl. 2. Fehler).

2.	Fehler:	 	 	Annahme,	die	Vordrucke	der	Kasse	seien	korrekt

Die Vordrucke der Pflegekasse sind auszufüllen, denn der Versicherte hat 
eine Mitwirkungspflicht. Diese Pflicht betrifft aber nicht etwa eine Pflege-
einrichtung, sondern den Antragsteller selbst! Bei den Vordrucken sollten 
Sie aber genau hinsehen. Einige Formulare sind bei der Auflistung anre-
chenbarer Bereiche unvollständig. Das muss kein böser Wille sein, aber 
evtl. wird das, was auf dem Vordruck fehlt, später auch nicht berechnet. 
Was nicht angegeben wird, kann zumindest bei einer Aktenlagebegutach-
tung nicht angerechnet werden. 

Gelegentlich werden irreführende Fragen gestellt, welche die Einschrän-
kung des Pflegebedürftigen nicht korrekt abbilden. Lautet beispielsweise 
die Frage: »Kann der Versicherte selbständig essen oder wird dem Pflege-
bedürftigen das Essen gereicht?«, muss mit Nein geantwortet werden, wenn 
der Pflegebedürftige nur mit Anleitung sein Essen in den Mund nimmt. 
Selbständig sieht anders aus! Auch wenn er erst auf Aufforderung das Glas 
zum Munde führt, trinkt er nicht selbständig. Die Fragen in einem Bögen 
der Kassen oder des MDK »Kann der Versicherte allein essen?« lässt die 
Einschränkungen »überwiegend selbständig« (= 1 Punkt) und »überwie-
gend unselbständig« (= 2 Punkte) eher außen vor und das ist grundsätzlich 
nicht korrekt. 


